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Die W ürttembergische Regierung hat in ihrem Circularschreiben an die Vereinsstaaten bereits 
hervorgehoben, dass der Art. 8 vom Bier nichts sage, daher die Regel des Art. 7 gelte. Um daher den 
Vorwürfen der Verfassungsverlezung u. künftigen Streitigkeiten zu begegnen, muss der Vorbehalt 
in Art. 8 deutlicher sein und mit der unzweideutigen Erklärung beginnen:

Den Kantonen bleibt der Bezug der innern Verbrauchssteuern nach dem Verzeichnis in der Bei
lage litt. F zum schweizerisch-französischen Vertrage vom 30. Juni 1864 Vorbehalten.

10. Im Art. XI des Schlussprotokolls ist schweizerischerseits die Bereitwilligkeit ausgesprochen, 
mit denjenigen Staaten des deutschen Zollvereins, welche durch ihre Gesezgebung den Angehöri
gen der Schweiz ein wirkliches und volles Gegenrecht zu gewähren in der Lage sind, in U nterhand
lung zu treten, um auf Grundlage der Bestimmungen der schweizerisch-französischen Überein
kunft vom 30. Juni 1864 über den Schuz des künstlerischen u. literarischen Eigenthums5 Vereinba
rung zu treffen. Die Begründung dieses Artikels ist in den Berichten der Abgeordneten enthalten. 
In erster Linie werden die Abgeordeten sich für Weglassung dieses Artikels verwenden, der den 
schweizerisch-französischen Vertrag als Grundlage der Unterhandlungen anerkennt.

W enn indessen der deutsche Zollverein sein Verlangen nur auf den Schuz des künstlerischen u. 
literarischen Eigenthums beschränkt und von dem Schuz des industriellen Eigenthums, sowie vom 
Musterschuz abstrahirt, und nachdem in dieser Beschränkung in neuester Zeit, 25. April 1867, mit 
dem Königreich Belgien eine Übereinkunft auch abgeschlossen worden ist, so werden die Abge
ordneten ermächtigt, die Bereitwilligkeit zu diessfälligen Unterhandlungen nach Entwurf, jedoch 
auf Grundlage der schweizerisch-belgischen Übereinkunft vom 25. April 18676 auszusprechen 
oder auch auf dieser Grundlage in Unterhandlungen über einen Separatvertrag einzutreten, zu wel
chem Zweke der mit Belgien abgeschlossene Vertrag beigelegt wird.

11. In Beziehung auf die in der Zuschrift des Hrn. Dr. Heer vom 9. A pril7 näher erörterten 
Punkte wird, soweit solche nicht durch vorstehende Instruktion ihre Erledigung gefunden haben, 
eine besondere Wegleitung mit thunlicher Beförderung nachfolgen.

12. Die Anregung: dass bei diesen Unterhandlungen auch auf eine gemeinschaftliche Herstel
lung eines den Zollverein u. die Schweiz mit Italien verbindenden Alpenüberganges hingewirkt und 
die daherige Bestätigung im Vertragswege festgestellt werden sollte, bildet vor der Hand noch eine 
offene Frage. Der Bundesrath behält sich daher vor, seinen Bevollmächtigten eventuell auch nach 
dieser Richtung bestimmte Instruktionen zugehen zu lassen.

5. RO  VIII, pp. 3 0 5 -3 2 3 .
6. RO  IX , pp. 1 1 4 -1 2 6 .
7. Non reproduit. Cf. E 13 (B) 151.
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Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern, 
au Président de la Confédération, J. Dubs

RP  Paris, 15. April 1868

/ . . . /  Über die bisher statt gehabten Verhandlungen betreffend Entwurf eines 
Vertrages über gegenseitige Auslieferung der Verbrecherwerde ich Ihnen berich
ten, sobald die Redaction der Bestimmungen desselben festgestellt seyn wird, so 
wie solche aus einer ersten Berathung hervorgegangen sind. Wir hatten lezte

1. Dans la première partie de son rapport, Kern relate les rumeurs qui courent à Paris.

dodis.ch/41663dodis.ch/41663

http://dodis.ch/41663
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/41663


16 AVRIL 1868 203

Woche drei Sitzungen. Von französischer Seite wohnte Hr.Babinet, chef des 
Affaires criminelles au Ministère de la Justice, und Hr. Guay, Vice-directeur du 
Contentieux au Ministère des Affaires étrangères, bei. Die Schlussredaction der 
Ergebnisse der ersten Berathungen wird wohl im Laufe dieses Monates expedirt 
werden, u. ich werde Ihnen solche dann sofort übermitteln; da jedenfalls vorder 
zweiten Berathung über verschiedene Punkte neue Instruktionen nöthig werden. 
Wie ich gestern aus dem Munde v. Hr. Vuitry, Président du Conseil d’Etat, hörte 
und wie Sie aus den öffentl. Blättern (gestern Abend enthielt die Patrie eine 
Notiz) entnehmen konnten, ist die Eisenbahnlinie de Besançon par Morteau an 
die Schweizergrenze mit Mehrheit im Staatsrath lezte Woche unter diejenigen 
Linien aufgenommen worden, welche den Kammern während der diessmaligen 
Session vorgeschlagen werden. Es fehlte aber nicht an Opposition. Die Abord
nung v. Besançon, an deren Spize der Maire dieser Stadt, war Anfangs lezter 
Woche bey mir, um mich anzufragen, ob ich im Sinn der Eingaben der bekannten 
Gemeinden an das französische Ministerium eine Eingabe gerichtet habe, was ich 
bejahen konnte, da solche bald nach der von Ihnen erhaltenen Mittheilung abge
gangen war. Der Maire (Mr. Léon Proud’hon) war in grosser Angst und gab die 
Sache fast für verloren. Ich theilte keineswegs seine Besorgnisse, wie Sie aus mei
nem lezten Schreiben2 schliessen konnten; da mir bekannt war, dass die Regie
rung entschlossen sei, diessmal vor dem Staatsrath das Projekt mit Entschieden
heit zu vertheidigen; was denn auch durch Forcade de la Roquette geschehen ist. 
Marquis de Moustier (aus dem Départ, du Doubs gebürtig u. President des Con
seil général jenes Departements) that auch das Seinige zu Gunsten des Projektes. 
Viele glauben, die Rüksichten auf die nahe bevorstehenden neuen Wahlen ins 
Corps législatif haben auch ein Gewicht in die Wagschale der Entscheidung 
gelegt!

So weit für heute.

2. Non retrouvé.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, J. Heer, 
au Président de la Confédération, J. Dubs

R  Berlin, 16. April 1868

f . . . ] 1 Vorgestern gab ich mein Recreditiv ab und wurde darauf zur kgl. Tafel 
gezogen; ich war mit meiner Aufnahme sehr zufrieden; sowohl der König als die 
Königin bezeugten mir soviel Freundlichkeit u. Wohlwollen, dass ich daraus 
schliessen musste: man wünscht mit der Schweiz in besten Beziehungen zu stehen.

1. La majeure partie du rapport est consacrée au Traité de commerce et aux négociations en cours à
Berlin.
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